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I. Amtlicher Teil

Bildung

Zeitplan für Übergangsverfahren 
in die Jahrgangsstufe 5 für das Schuljahr 2017/18

Vom 14. September 2016
Gz.: 33.2-51124

Nr. Zeitraum Was Verantwortlichkeit
1 bis Freitag, 06.01.2017 Ende der Antragsfrist auf Erstellung einer Empfeh-

lung der Grundschule an die zuständige Klassenleh-
rerin zur Eignung für eine Leistungs- und Bega-
bungsklasse (LuBK)

§ 14 Abs. 1 Grundschulverordnung - GV

§ 7 Absatz 1 Leistungs- und Begabungsklassen-
Verordnung - LuBKV

Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 4

2 bis Freitag, 24.02.2017 Erstellung der Empfehlung der Grundschule von der 
zuständigen Klassenlehrkraft (KL) und Weiterga-
be an die Eltern mit Unterschrift vom KL und der 
Schulleitung

§ 14 Abs. 2 und 3 Grundschulverordnung - GV

Zuständige Klassenlehrkraft der 
Grundschule und Schulleitung der 
Grundschule

3 bis Freitag, 03.03.2017 Anmeldung an einer Gesamtschule oder einem 
Gymnasium mit Leistungs- und Begabungsklassen

§ 7 Absatz 2 Leistungs- und Begabungsklassen-
Verordnung - LuBKV

Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 4

4 bis Freitag, 10.03.2017 Standortbezogene Rückmeldung der Anmeldezahlen 
für die LuBK an das MBJS, Referat 33

Schulrätinnen und Schulräte in den 
Staatlichen Schulämtern des Landes 
Brandenburg 

5 am Samstag, 08.04.2017 Durchführung des Prognostischen Test`s Schulleitungen der weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen mit 
LuBK in Zusammenarbeit mit den 
Schulpsychologen 

6 bis Freitag, 05.05.2017 Abschluss der Eignungsfeststellung nach Erst-
wunsch und Weiterleitung Antragsunterlagen an die 
Zweitwunschschule

Kommissionen der weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen mit 
LuBK

7 bis Mittwoch, 24.05.2017 Abschluss der Eignungsfeststellung und des Aus-
wahlverfahrens zur Aufnahme in die LuBK

Schulleitungen der weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen mit 
LuBK 

8 bis Dienstag, 06.06.2017 Entscheidung zur Einrichtung einer LuBK anhand 
der Ergebnisse  der Eignungsfeststellung und des 
Auswahlverfahrens für das Schuljahr 2017/18

standortbezogene Rückmeldung der geeigneten Schü-
lerinnen und Schüler und der Aufnahmezahlen für die 
LuBK an das MBJS

Schulrätinnen und Schulräte in den 
Staatlichen Schulämtern des Landes 
Brandenburg

Soweit die Mindestschülerzahl von 25 Schülerinnen und Schülern (Schülerinnen und Schüler) nicht erreicht wurde, ist die 
Entscheidung über die Nichteinrichtung mit dem MBJS abzustimmen.
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Nr. Zeitraum Was Verantwortlichkeit
9 am Dienstag, 13.06.2017 Versand der Aufnahmebescheide für den Besuch ei-

ner Leistungs- und Begabungsklassen an die Eltern
Schulleitungen der weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen mit 
LuBK 

Die unter 1. und 3. gesetzten Termine sind keine Ausschlussfristen. Ein verspäteter Antrag auf Erstellung der Empfehlung 
der Grundschule oder der verspätete Antrag auf Aufnahme in eine LuBK sind zu berücksichtigen, wenn zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch keine abschließen-de Entscheidung über die Aufnahmen getroffen wurde und eine Einbeziehung in das 
Aufnahmeverfahren noch möglich ist 

§ 7 Abs. 3 Leistungs- und Begabungsklassen-Verordnung-LuBKV

Zeitplan für Übergangsverfahren 
in die Jahrgangsstufe 7 für das Schuljahr 2017/18

Vom 14. September 2016
Gz.: 33.3-51124

Zeitraum Was Verantwortlichkeit
bis 31.01.2017 •

•

Prüfbescheide zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs 
Festlegung der veränderten Aufnahmekapazitäten auf-
grund des Gemeinsamen Unterrichts 
(§ 8 Abs. 2 SopV)

Schulrätinnen und Schulräte in den 
Staatlichen Schulämtern des Landes 
Brandenburg

27.01.2017 Ausgabe der Grundschulgutachten, der Halbjahreszeugnisse 
und der Anmeldeformulare 

Klassenlehrkräfte der Jahrgangsstufe 
6 aller Grundschulen

06.02.2017 Abgabe der Anmeldeformulare in der Grundschule Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 6

16.02.2017 bis 17.02.2017 Übergabe der kompletten Schülerunterlagen an die weiter-
führenden Schulen

Schulleitungen der Grundschulen

03.03.2017 bis 04.03.2017
 

10.03.2017 bis 11.03.2017

Durchführung des zweitägigen Probeunterrichts 
(PU in zwei Durchgängen) an ausgewählten Stützpunkt-
schulen

Kommissionen

1.

2.

Durchgang Probeunterricht

Durchgang Probeunterricht
20.03. 2017 bis 31.03.2017 Aufnahmeverfahren an den Erstwunschschulen Schulleitungen der weiterführenden 

allgemein bildenden Schulen 
03.04.2017 bis 25.04.2017 Aufnahmeverfahren an den Zweitwunschschulen Schulleitungen der weiterführenden 

allgemein bildenden Schulen
27.04.2017 Ausgleichskonferenzen in den staatlichen Schulämtern Schulrätinnen und Schulräte in den 

Staatlichen Schulämtern des Landes 
Brandenburg 

04.05.2017 bis 24.05.2017 

Postausgang: 24.05.2017

Zuweisungsverfahren  

Versand aller Aufnahme- und Zuweisungsbescheide

Schulrätinnen und Schulräte in den 
Staatlichen Schulämtern des Landes 
Brandenburg 

26.06.2017 Ende der Widerspruchsfrist Eltern
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